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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Berufsausbildungsgesetz geändert wird 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 21. April 2015 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berufsausbildungsgesetz geändert wird, wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

 

I. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu Z. 3 (§ 2 Abs. 6a): 

Nach der Buchstabenabkürzung „AVG“ sollte die Jahreszahl „1950“ entfallen. 

 

Anregung: 

Zu § 3a Abs. 3 (Erstmaliges Ausbilden von Lehrlingen): 

Es wird auf die Ausführungen zu § 2 Abs. 6a verwiesen.  

 

Zu Z. 22 (§ 8b Abs. 14): 

In dieser Bestimmung könnte das Binnenzitat „BAG“ entfallen. 
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II. Zu den Kosten: 

 

Im Vorblatt zu den Erläuterungen sind die Kosten vom Bund nur in einer Pauschal-

summe für alle Länder angegeben, nicht aber für jedes einzelne Bundesland.  

 

Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen in den Erläuterungen zum gegen-

ständlichen Entwurf entspricht daher nicht den einschlägigen Rechtsvorschriften 

(§ 17 Abs. 4 Z. 2 Bundeshaushaltsgesetz), insbesondere sind daraus die dem Land 

Niederösterreich erwachsenden Mehrkosten nicht ableitbar.  

 

Es wird daher die Vorlage einer den einschlägigen Rechtsvorschriften entsprechenden 

Darstellung der finanziellen Auswirkungen des Vorhabens gefordert. Unabhängig 

davon wird die Abgeltung der im Fall einer Realisierung des Entwurfes dem Land 

Niederösterreich erwachsenden Mehrkosten durch den Bund verlangt.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 

Ergeht an: 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
                                     ------------------------------------------------ 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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